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[4 nisteriun] der Justir Ln.l fur X,4rgratron Posttach 103461 7002-o Stuttgart

Herrn

Uwe Miedbrodt

Steinröhrenweg 4

70499 Stuttgart

Na me:

Te lefo n:

E-Mail:

G esc häftszel c h en

Dr. Zeiser

+49 f11 219-3121
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JUr,/RV-l353 -3031312

(bei Antwort bitte angeben)

B. Januar 2025Datu m:

Prüfung von Liegenschaften in Stuttgart-Weitimdorf zur Erstaufnahme
von Geftüchteten

Sehr geehrter Herr Miedbrodt,

für lhr Schreiben vom 4. November 2024, in dem Sie Bedenken zur Prüfung einer Liegenschaft

in Stuttgart-Weitimdorf auf Eignung zur Erstaufnahme von Geftüchteten äußern, bedanke ich

mich" Frau Ministerin Gentges hat mich gebeten, lhnen zu antworten.

Bevor ich auf lhr Schreiben eingehe, möchte ich lhnen einen kurzen ÜberOtick über die

Zugangssituatron und die Unterbringungskapazitäten in der Ftüchttingserstaufnahme geben,

damit Sie die Notwendigkeit der lnbetriebnahme von neuen Einrichtungen der Erstauf nahme

noch besser nachvotLziehen können.

Die Anzahl der Menschen, die sich wettweit auf der Flucht befinden, hat sich im Letzten

Jahrzehnt mehr als verdoppett und bef rndet sich auf dem höchsten Niveau seit dem Ende des

Zweiten Weltkriegs. Die globate Migrationslage schLägt sich auch in den ZugangszahLen nach

Europa, Deutsch[and und Baden-Württemberg nieder. lm Jahr 2022hat Baden-Württemberg in

der Summe rund 176.000 Personen aufgenommen, deuttich mehr aLs im gesamten Jahr 2015,

dem Höhepunkt der damatigen FLuchtbewegungen, und dem Jahr 2016 zusammen. Dieser

Trend setzte sich auch im Jahr 2023 f ort, in dem Baden-Württemberg in der Summe rund

79.000 Personen aufgenommen hat. lm Jahr 2024wurden bis Ende Oktober ca.40.000

Personen aufgenommen.Zum Vergleich: ln den Jahren 2016 bis 2021waren es durchschnittlich

nur 17.000 Personen pro Jahr.
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Auch wenn betastbare Prognosen nicht mögLich sind, muss sich das Land auf weiterhin hohe

Zugänge einstellen. Baden-Württemberg hat selbst keinen Einfluss auf die Höhe der Zugänge

und ist bundesgesetzLrch verpf Lichtet, die nach Deutsch[and kommenden Gef Lüchteten

entsprechend eines vorgegebenen SchLüssels unterzubringen und die dazu erforderLichen

Einrichtungen der Erstauf nahme zu schaff en.

Derzeit prüft das Regierungspräsidium Stutigart gemeinsam mit dem Landesbetrieb Vermögen

und Bau Baden-Württemberg, Amt Stuttgart die Liegenschaft lm Mittleren Pfad 13-15 in

Stuttgart-Weitimdorf ergebnisoffen auf Eignung aLs Standort f ür eine Einrichtung der

Erstaufnahme. Darüber hinaus wurden dem Land zwei weitere Liegenschaften in Stuttgart-
Weitimdorf in der unmitteLbaren Nähe der Liegenschaft Mittterer Pfad ats mögLiche

Unterbringungen im Rahmen der Erstauf nahme angeboten. Das Regierungspräsidium Stuttgart
wird nun eine ergebnisoffene Prüfung einleiten, ob drese Liegenschaften mögticherweise aLs

Einrichtungen der Erstaufnahme in Frage kommen.

Der Standort lm Mittleren Pfad 13-15 ist grundsätzlich gut für die Erstauf nahme von

Gef Lüchteten geeignet. DeshaLb wurde am 16. August 2024 vom Landesbetrieb Vermögen und

Bau Baden-Württemberg, Amt Stuttgart beim Baurechtsamt der Stadt Stuttgart eine

Bauvoranf rage insbes. zur baupLanungsrechttichen ZuLässigkert des Betriebs einer Einrichtung

der Erstauf nahme in der Liegenschaft eingereicht. Erst nach AbschLuss dieses baurechtlichen

Verfahrens kann über mögLiche weitere Schritte entschieden werden. Dazu gehören

beispielsweise die konkrete Bewertung der SicherheitsLage vor Ort und dre ErstetLung eines

Sicherheitskonzepts in Abstimmung mit der Stadt Stuttgart sowie der PoLizei.

Darüber hinaus kann ich lhnen versichern, dass das Land die von lhnen hervorgehobene

MehrbeLastung der lokaten Strukturen vor Ort mögtichst geringhätt. So ubernehmen in der

Erstaufnahme die von den Regierungspräsidien beauftragten DienstLeister fur die

AtLtagsbetreuung die SoziaIbetreuung. Außerdem haben Bewohnerinnen und Bewohner

Zugang zu quaLif izierter und unabhängiger Sozia[- und Verfahrensberatung. ZusätzLich

finanziert das Land die Koordination von Ehrenamtlichen und die Streetworker der

WohLfahrtsverbände. Daruber hinaus werden in Einrrchtungen der Erstauf nahme

tagesstrukturierende Angebote gemacht. Hier bringen sich unter anderem die Dienstleister. die

für die Atttagsbetreuung beauftragt sind, sowie die SozraL- und Verfahrensberatung der

Wohtfahr.tsverbände ein. Das Angebot vor Ort hängt von der Bewohnerstruktur sowie den

Bedürfnissen und lnteressen der Bewohnerinnen und Bewohner ab.

Seite 2 von 3



dffi ffia#en-WurLt"*r***rg
"M fo4ir:istenütawr d*r Justär
Sffi urnd für {rstgraticn

Auch die Krnderbetreuung und die medizinische Versorgung der Gef Lüchieten erfotgen direkt in

der Einrichtung. Zudem besuchen die in der Erstauf nahme untergebrachen Kinder und

JugendLichen die örtLichen SchuIen grundsätzlich nicht, da die Schutpf Iicht erst sechs Monate

nachZuzug aus dem Aus[and beginnt und die Aufenthaltsdauer in der Erstauf nahme

regeImäßrg daruntertiegt.

Wichtig ist es mir auch, darauf hinzuweisen, dass Stadt- oder Landkreise, in denen sich eine

Einrichtung der Erstauf nahme befindet, von der Zuweisung von Asylsuchenden in die

vorläuf ige Unterbringung bis zu einer gewissen Höhe f reigestelLt werden (sog. PriviLegierung).

Dies bedeutet, dass die Stadt nach lnbetriebnahme einer soLchen Einrichtung zukünftig

weniger Gef [üchtete in eigener Verantwortung auf nehmen und unterbringen muss. Dies f ührt

regetmäßig zu einer Enttastung der Lokalen Strukturen der Standortkommune. Die

Entscheidung über die Verteilung der ihr zugeteilten Gef Luchteten in den einzeInen Stadtteiten

fäLit in die Zuständigkeit der Stadt Stuttgart.

lch versichere lhnen, dass die von lhnen an einer mögLichen Einrichtr-l-rg der Erstaufnahme in

Stuttgart-Weilimdorf geäußerte Kritik auf Seiten des Landes sehr ernst genommen und

seIbstverständtich in den weiteren Prüf ungsprozess einbezogen wird. Das Land beabsichtigt,

die Bürgerinnen und Bürger im weiteren Verlauf durch DiaLog- und Kommunikationsformate in

den Prozess einzubeziehen. Die konkrete Ausgestaltung dreser Formate wird das Land

zunächst mit der Stadt Stuttgart abstimmen. Es besteht jedoch bereits auf der Website des

Ministeriums der Justiz und f ür Migration die Mögtichkeit, sich im Rahmen der FAQ uber die

Erstauf nahme und den landesweiten Ausbau der Kapazitäten zu informieren.

Mit f reundLichen Grüßen

gez. Mar'kus Rothfuß

MinisteriaLrat
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